
Vorlage Nr.  7 / 2024 
 

 

 

Aktenzeichen: 656.42 

Fachbereich Planen und Bauen: Isabelle Hupbauer, Tel. 07062/9042-42 

Datum: 12.04.2024 

 

Straßenbeleuchtung in Auenstein 

Hier: Demontage der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlage mit 

Freileitungsversorgung und Neuerrichtung einer Straßenbeleuchtungsanlage mit 

Lichtmasten und Kabelversorgung in den Straßen Fliederweg, Gutenbergstraße, 

Lerchenstraße, Schillerstraße, Tulpenweg, Winzerstraße; Ermächtigung zur Vergabe 

der Arbeiten 

 
 

 

Beratung 
 

 Technischer Ausschuss am       

 Verwaltungsausschuss am  

 Gemeinderat am 23.04.2024 

 öffentlich  nicht öffentlich 

 

Beschluss 
 

 Technischer Ausschuss am       

 Verwaltungsausschuss am  

 Gemeinderat am 23.04.2024 

 öffentlich  nicht öffentlich 

 

 

Bisherige Sitzungen 
 

Datum Gremium 

/ / 

 

Befangenheiten:  
 

Beschlussvorschlag 
 

 

1. Die Süwag Energie AG wird mit den Arbeiten zur Demontage der vorhandenen 

Straßenbeleuchtungsanlage mit Freileitungsversorgung und Neuerrichtung einer 

Straßenbeleuchtungsanlage mit Lichtmasten und Kabelversorgung in den Straßen 

Fliederweg, Gutenbergstraße, Lerchenstraße, Schillerstraße, Tulpenweg, Winzerstraße 

beauftragt. 

 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt den Auftrag auszufertigen. 

 

Sachvortrag: 
 



Die Süwag AG plant die Erdverkabelung des Stromnetzes in den Straßen Fliederweg, 

Gutenbergstraße, Lerchenstraße, Schillerstraße, Tulpenweg, Winzerstraße umzusetzen. Die 

Gebäude in den vorgenannten Straßen werden derzeit über die vorhandene Freileitung versorgt. 

 

Die Straßenbeleuchtung in diesen Straßen wird derzeit mittels Überspannungsleuchten mit 

Tragseilen sichergestellt. Im Zuge der geplanten Erdverkabelung und dem daraus resultierenden 

sukzessiven Abbau der Freileitung wird eine Neuanlage der Straßenbeleuchtung mit 

Lichtmasten und Kabelversorgung erforderlich. 

 

Die Zuständigkeit und Kostentragung für die geplante Erdverkabelung des Stromnetzes liegt bei 

der Süwag AG. 

 

Die Straßenbeleuchtung obliegt den Kommunen als hoheitliche Aufgabe im Rahmen der 

Daseinsvorsorge. Öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet sind als Beitrag zur 

Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr ausreichend zu beleuchten.  

 

Nach der mit der Süwag AG geschlossenen Vereinbarung stehen das Straßenbeleuchtungsnetz, 

einschließlich der Masten, der Sicherungskästen und des Versorgungskabels im Eigentum des 

Energieversorgers. Leuchten, Lampen und Zuleitungskabel von Sicherungskästen zum 

Leuchtmittel stehen im Eigentum der Gemeinde. D.h. dass die Gemeinde Ilsfeld die Kosten für 

die Neuanlage der Straßenbeleuchtung einschließlich der erforderlichen Verkabelung zu tragen 

hat.  

 

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen Süwag AG und Gemeinde Ilsfeld wird auf 

die Sitzung des Gemeinderats vom 16.10.2018 verwiesen. 

 

Der Projektplan vom 06.12.2023 liegt dieser Vorlage als Anlage 1 bei und dient der 

Veranschaulichung des Projekts. 

 

Die Kosten für die Demontage der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlage mit 

Freileitungsversorgung und Neuerrichtung einer Straßenbeleuchtungsanlage mit Lichtmasten 

und Kabelversorgung in den Straßen Fliederweg, Gutenbergstraße, Lerchenstraße, 

Schillerstraße, Tulpenweg, Winzerstraße betragen nach dem vorliegenden Angebot der Süwag 

AG vom 04.04.2024 insgesamt 122.517,50 € brutto. 

 

Die Kosten für die Maßnahme sind in der Haushaltsplanung 2024 im Finanzhaushalt 

angemeldet bzw. berücksichtigt. Das Angebot ist nach Prüfung der Verwaltung als angemessen 

anzusehen.  

 

Die Kosten für die gesamte Tiefbaumaßnahme (Erdverkabelung Stromnetz + Demontage 

vorhandene Straßenbeleuchtung + Neuanlage der Straßenbeleuchtung) können bei 

gemeinsamer Verlegung in einem Graben deutlich reduziert werden, weshalb eine gemeinsame 

Ausführung erfolgen soll. 

 

Im Zuge der Abstimmungsgespräche zwischen der Süwag AG bzw. Vertretern der Syna, 

Vertretern der Deutschen Giganetz GmbH und der Gemeinde Ilsfeld sollen im Zuge dieser 

Arbeiten auch Synergien zum Voranbringen des Breitbandausbaus genutzt werden (sogenannte 

Mitverlegung). Die finale Abstimmung zwischen Syna und Deutsche Giganetz GmbH bzw. deren 

beauftragten Unternehmen ist mittlerweile erfolgt. Eine Mitverlegung wird durchgeführt. 

 



Die Arbeiten sollen zeitnah umgesetzt werden.  

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Süwag Energie AG wird mit den Arbeiten zur Demontage der vorhandenen 

Straßenbeleuchtungsanlage mit Freileitungsversorgung und Neuerrichtung einer 

Straßenbeleuchtungsanlage mit Lichtmasten und Kabelversorgung in den Straßen 

Fliederweg, Gutenbergstraße, Lerchenstraße, Schillerstraße, Tulpenweg, Winzerstraße 

beauftragt. 

 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt den Auftrag auszufertigen. 
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